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Beila ge VII.

Eroffnungswort

zur

14, ausserordentlichen Versammlung der Schulsynode
von Fr. .Fritschi.

In wenig Wochen wird das ziircherische Volk iiber das
revidirte Volksschulgesetz abstimmen. Aus der umfassenden
Vorlage des Erziehungsrates freilich, welche 1896 die Synode
von Uster behandelte, ist im Laufe der Beratungen ein Gesetz
hervorgegangen, das sich im wesentlichen auf die Abénde-
rungen des Unterrichtsgesetzes iiber die Volksschule beschrankt.
Eine Revision, die seit Jahrzehnten geplant worden ist, soll
und wird damit, so hoffen wir, zu einem vorldufigen beschei-
denen Abschluss gelangen. Wenn wir die Schwierigkeiten
iiberblicken, die einer Anderung der Organisation unseres
Schulwesens begegneten und noch begegnen, so steigt unsere
Hochachtung vor den Ménnern, welche einen solchen Bau
erstellt haben, dass nach 60 und mehr Jahren es noch so
schwer hilt, etwas Besseres an dessen Stelle zu setzen.
Formell handelt es sich heute um eine Revision des Gesetzes
von 1859; aber dem Wesen nach arbeiten wir an einer Um-
gestaltung oder einem Ausbau der Schule, wie sie uns die
Minner der 30er Jahre gegeben haben. An dem Ruhm ihres
Werkes haben sich der Kanton Ziirich und die ziircherische
Schule fast nur zu lange gesonnt; das Lob, das ihnen gezollt
wird, ist vielleicht grosser als der Dank, der ihnen geworden.
Das Leben jenes Dreigestirns: Hirzel, Orelli, Scherr, das
unsere Schulorganisation vor mehr als sechs Dezennien ge-
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schaffen, ist von so eigenartigem und tiefen Gehalt, dass
eine ausfiihrliche Darstellung derselben ein geistiger Genuss
und zugleich einer der interessantesten Beitrige der Kultur-
geschichte unsers Landes wiirde. Leider haben wir noch
keine Schulgeschichte unsers Kantons, und nur einem dieser
Ménner ist in der Form einer einlisslichern Biographie eine
ehrende Wiirdigung geworden. Thomas Scherr hat dem edel-
gesinnten Biirgermeister Hirzel, seinem einstigen Mitarbeiter
und zeitweiligen Gegner, in dem 4. Bindchen seines pida-
gogischen Bilderbuches unter dem Titel ,ein schweizerischer
Erziehungsprisident“ ein bescheidenes Denkmal gesetzt, in-
dem er dessen Leben und Wirken, frei von den Gegensitzen
von einst, schilderte. Scherrs selbst ist wohl wiederholt im
Schosse unserer Synode, insbesondere an der Gedichtnisfeier
von 1870 durch J. C. Sieber gedacht worden, und einer seiner
verehrtesten Anhiinger hat versucht, Person und Téatigkeit
Scherrs dem ziircherischen Volke nahezubringen; allein diese
Schrift, die Jugend- und Volksschrift zugleich sein wollte,
trigt hierin so sehr den Stempel ihrer Schwiche, dass von
einer eigentlichen Scherr-Biographie, welche Ursache und
Wirkung priift und die Tétigkeit dieses Mannes im Zusammen-
hang mit der Geschichte des Kantons und des Zeitgeistes
iiberhaupt darstellt, nicht die Rede sein kann; und doch hat
jeder von uns die Uberzeugung, dass eine Scherr-Biographie
ein Buch von hohem pidagogischem Wert, ein Buch wiirde,
das jedem ziircherischen Lehrer eine Quelle der Begeisterung
fiir seinen Beruf sein miisste.

Meine Damen und Herren! Am 15. Dezember 1901
werden es 100 Jahre sein, seitdem Ignaz Thomas Scherr zu
Hohenrechberg in Wiirttemberg als Sohn eines Lehrers ins
Leben trat. Erfiillt die ziircherische Schulsynode mehr als
einen Akt dankbarer Pietiit, oder trigt sie nicht vielmehr
eine Ehrenschuld ab, wenn sie auf diesen Zeitpunkt die
Herausgabe einer Scherr-Biographie veranstaltet? Noch sind
eine geringe Anzahl Schiiler des ersten Seminardirektors am
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Leben, in denen die Erinnerung an ihren verehrten Lehrer
fortleuchtet wie ein Licht mit nie erloschendem Glanz und
nie erschwachender Wéirme! Sollen sie alle von hinnen
gehen, ehe ihr Zeugnis in den Blittern eines Lebensbildes
niedergelegt ist, dem Meister zum Dank, der Nachwelt zum
Ansporn? Noch ist uns die Mitarbeit eines Mannes gesichert,
der durch die nédchsten Bande der Familie in der Lage ist,
wertvolle Beitrige zur KErhellung der ersten und letzten
Periode von Scherrs Leben zu geben und der bereit ist, die
Mussestunden seines Alters der geduldigen Arbeit zu widmen,
die notig ist, um den Mosaikstiicken nachzugehen, aus denen
das volle Lebensbild sich aufstellt. Wenn die Synode an die
Aufgabe, die ihr hier obliegt, in einer ihrer nichsten Versamm-
lungen herantritt, so ist es wahrlich nicht mehr zu friih.

Wenn das, was unter Biirgermeister Hirzel in den
30er Jahren im Erziehungswesen geleistet worden ist, dieses
Mannes grosstes und unbestrittenes Verdienst ist, wenn
ihm die Lehrerschaft noch besondern Dank dafiir schuldet,
dass er an seinem Entschluss, die Schule selbstindig der
Kirche zu koordiniren, unerschiitterlich festhielt, wenn wir
in Th. Scherr den tatkriftigen Organisator des Volksschul-
wesens und den begeisternden, krafterregenden Lehrer ver-
ehren, so kommt Joh. Casp. Orelli das Verdienst zu, die
hohern Schulen Ziirichs organisirt und mit einer Hochschule
als einer freien Burg der Wissenschaft gekrdont zu haben;
in der Pflege der klassischen Literatur hat er es den besten
seiner Zeit zuvorgetan. Wie M. Hirzel begeisterte sich
Orelli an Pestalozzi fiir Humanitit und Volksbildung; wie
jener entflammte sein Herz fiir das Griechenvolk und wie
der Oberamtmann in Knonau, so wirkte er lange vor 1830
fiir die Hebung des Schulwesens; seine Fiirsprache des
Turnens (1822) ist heute noch lesenswert ; gemeinsam kimpften
Hirzel und Orelli fiir die Selbstindigkeit der Schule und die
freie Wissenschaft, und mit demselben Schmerz sahen sie in
den Tagen der Reaktion (1839) diese selbst bedroht und die
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Hochschule in Frage gestellt; aber wihrend Hirzels zarte
Konstitution unter den Stiirmen des Jahres 1839 zusammen-
brach, so konnte sich Orelli, dem sich auf italienischem
Boden (Bergamo, 1814—1819) die Schonheiten der italieni-
schen und vor allem der klassischen Literatur erschlossen
hatten, ,an dem festern Einwurzeln der Hochschule in dem
Boden des Ziircher Volkes noch erfreuen, wenn er auch den
umfassenden Ausbau derselben nicht mehr erleben sollte“.
In Joh. Casp. Orelli hat sich eines der edelsten und bedeut-
samsten Gelehrtenleben Ziirichs entfaltet; vor 25 Jahren hat
einer seiner verehrungswiirdigsten Schiiler auf das Buch hin-
gewiesen, in welchem ,,Orellis Leben in allen seinen markigen
und zarten Ziigen, in seiner Entwicklung und in seinem
mutigen Ringen, wie in seiner nie nachhaltig gebrochenen
Idealitit dargestellt werden soll“. Leider hat der Tod die
Hand gebrochen, die jahrelang die Materialien zu diesem
Buch zusammengetragen hat. Im letzten Januar waren 50
Jahre seit Orellis Hinschied; moge die oben angedeutete
Hoffnung Heinrich Schweizers sich erfiillen, ehe das Rauschen
der Zeit das Interesse an dem Leben dieses edlen Vor-
kdmpfers der Humanitdit verwischt hat, der ,neidlos, iiber
alles Gemeine erhaben, vom Jiinglingsalter bis zum Tode
mit derselben heiligen Begeisterung fiir die Idee, mit der-
selben gliihenden Liebe zum Vaterland die Leuchte der
Freiheit und Wahrheit vorangetragen hat®.

Wenn wir das Werk dieser Ménner iiberschauen, die in
wenigen Jahren eine wohlorganisirte Volksschule, ein Netz
von Sekundarschulen, eine Kantonsschule, eine Hochschule
und einen begeisterten, in der Schulsynode geschlossenen
Lehrkorper geschaffen haben, so erscheint uns die Revision,
vor der wir heute stehen, als Leichtes und das umsomehr,
wenn wir bedenken, dass jene Mdnner nur dem Bediirfnis
einer bessern Volksbildung, nicht aber einem durch 60jéhrige
Aufklirung getragenen Verstindnis fiir eine bessere Schul-
bildung gegeniiberstanden.
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Seit den Tagen, da das Ziircher Volk dem Hochflug eines
Joh. Kasp. Sieber und seiner Gesinnungsgenossen nicht zu
folgen vermochte, als sie eine umfassende Umgestaltung des
Unterrichtswesens vornehmen wollten, hat die ziircherische
Schulrevision so manchen Riickschlag erlebt. dass auch der
kiihnste Gesetzgeber bescheiden werden mchte; nicht weniger
als acht Anldufe zu einem Ausbau der Volksschule sind im
Laufe der®Jahre teils in den Beratungen der Behorden unter-
getancht, teils vor dem Referendum verungliickt. Und nach-
dem in den Jahren 1885 (Andelfinger Initiative), 1887 (Winter-
thurer Initiative) und 1888 (Volksschulgesetz) drei verneinende
Verdikte des Volkes auf einander sich folgten, da kam jene
Reaktion gegen die Schule und gegen die Lehrer, die an
den Fundamenten der Selbstéindigkeit des Lehrerstandes zu
riihren wagte.

Als in der Synode zu Uster der Gesetzesentwurf ™ des
Erziehungsrates in Beratung lag, gingen schon im Kreise
der Lehrer die Meinungen iiber Fortbildungsschule und
Biirgerschule stark auseinander. Der Kantonsrat hat diese
Gebiete der besondern Gesetzgebung zugewiesen, wesentlich
aus dem Grunde, dadurch den schwersten Stein des Anstosses
aus dem Gesetz hinwegzurdumen. Damit beschrinkt sich
der Ausbau der Volksschule im wesentlichen auf die Aus-
dehnung der Alltagschule um zwei Jahre und auch diese
unter der Moglichkeit, in landwirtschaftlichen Gegenden die
Schulzeit im Sommer fiir das 7. und 8. Schuljahr auf zwei
Vormittage zu beschrinken. Die Synode von 1896 hat sich
einstimmig auf diesen Boden gestellt; sie wird auch heute
noch dafiir einstehen und dass sie es tut, wird ihr zur Ehre
gereichen. Wenn der Kantonsrat in den Religionsartikeln
eine etwas andere Stellung eingenommen hat, als die Mehr-
heit der Synode von 1896, so steht er damit auf dem Boden
der toleranten Auffassung, die von jeher Ziirich eigen war,
einer Auffassung, der auch trotz des Gifthauches der Zwie-
tracht, der hie und da einer auf fremdem Boden erstandenen
(eistesrichtung entstromt, die Zukunft gehoren wird.
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Unter den Neuerungen, die das Gesetz bringt, werden
die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel, die Ausdehnung des
Handarbeitsunterrichts fir Médchen, die fakultative Hinfiih-
rung der Handarbeit fir Knaben, die vermehrte Sorge fiir
die verwahrloste, gefalirdete und arme Jugend (§ 48 bis 51),
die Griindung der Spezialklassen fiir Schwachbegabte, die
Herabsetzung des Schiilermaximums, die mogliche Errichtung
weiterer Jahreskurse an der Sekundarschule (§ 55) die Billi-
gung der Lehrerschaft finden, auch wenn manche von uns
in diesem oder jenem Punkte gern etwas weiter gegangen
wiren.

Freilich, einen Punkt hat der Kantonsrat nicht den
Wiinschen der Lehrerschaft geméss geordnet: die Besoldungs-
frage ist in dem Gesetz nicht geregelt. Viele Lehrer sind darob
misstimmt, und wir begreifen ihre Gefiihle: ohne eine wesent-
liche Besserstellung der Lehrer auf dem Lande ist der ziirche-
rischen Schule auf die Dauer nicht geholfen. Regierungsrat und
Kantonsrat argumentirten indes so: die Ausdehnung der
Schulzeit, die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel, die Besoldungs-
erhohung, jeder dieser Punkte hat seine Gegner, die dem
(zanzen darob ein Nein entgegenbringen; alle zusammen
werden dem Gesetz verhingnisvoll; erledigen wir darum
schrittweise das dringlichste; dass es den Behorden damit
ernst ist, nach dem einen auch das andere zu tun, dafiir
haben wir ihr Wort. Manche konnen die Argumente des
Kantonsrates nicht begreifen und nicht billigen, und viel-
leicht gerade die am wenigsten, welche der Schuh am
meisten driickt; aber heute steht die Lehrerschaft in dieser
Hinsicht vor einem einstimmigen Beschluss des Kantonsrates,
der auch die Vorlage als Ganzes einstimmig gutgeheissen
hat, und wer eine gliickliche Erledigung der Besoldungsfrage
ernstlich will, der muss gerade darum die Annahme des
Schulgesetzes am 11. Juni dringend wiinschen. Wenn dieses
fillt, so ist auch ein Besoldungsgesetz in weitere Ferne
geriickt; denn ob gerechter oder ungerechter Weise, ein
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verwerfendes Verdikt wird nicht zu Gunsten, sondern zu
Ungunsten der Lehrer gedeutet. Die Lehrerschaft erfiillt
darum nicht nur eine Pflicht gegen Schule und Volk, sondern
auch gegen sich selbst, wenn sie fiir das Gesetz eintritt. Und
zudem darf nicht iibersehen werden, dass das Gesetz wesent-
liche Vorteile fiir die Lehrerschaft bringt. Die Arbeits-
lehrerinnen werden besser gestellt; der Staat beteiligt sich
an Besoldungszulagen der Gemeinden bis auf eine Besoldung
von 1800 Franken fiir die Primar- und 2200 Franken fiir
die Sekundarlehrer; der Staat gewiihrt iliberdies den steuer-
schwachen Gemeinden — und das ist mehr als die Hilfte —
besondere Zulagen fiir die Lehrer bis auf 500 Franken, dies
unter der Voraussetzung, dass der Lehrer sich auf drei Jahre
zum Verbleib an der Stelle verpflichte, und endlich iiber-
nimmt der Staat die Kosten der Stellvertretung in KFéllen
der Krankheit und des reguldren Militirdienstes. Wie vielen
ist nicht ein schwerer Stein vom Herzen, wenn sie in den
Tagen der Krankheit der Sorge um die Stellvertretung ent-
hoben sind? Wer je darum gebangt, weiss, was das heisst.
Achte die Lehrerschaft diese Punkte nicht gering und trete
sie ein fiir das Gesetz. Die Schulfreunde aller Parteien
haben sich geeinigt, dafiir einzustehen; sie haben weiter-
gehende Wilnsche dem (tanzen, dem ,dringenden Fortschritt
zum Opfer gebracht. Tun wir ein gleiches. Es ist wahr:
Die ziircherische Lehrerschaft nimmt eine grissere Arbeit
auf sich, als der Entgelt ist, der ihr dafiir im Gesetze wird.
Indem sie sich, wie anno 1872, bereit erklirt, diese Last auf
sich zu nehmen, gewinnt sie moralisch in den Augen des
Volkes, und wie das Ziirchervolk von damals nach Ver-
werfung des Sieberschen Gesetzes den Lehrern gab, was
man ihnen versprochen, so wird es auch in Zukunft die
Lehrerschaft nicht im Stiche lassen, die auf der Hohe ihrer
Pflicht steht. Mit den Besten des Volkes fiir die Vorlage
einzustehen, das ist die nidchste Aufgabe, die sich die Lehrer-
schaft vorgezeichnet sieht. ,Tue die ndchste Pflicht und die
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zweite wird dir leichter!“ Das Volk liebt seine Idealisten!
Der Geist eines Hirzel, Scherr, Orelli, Sieber, Nif, Wettstein,
Eschmann, Schonenberger wird mit uns sein, wenn wir am
11. Juni und bis dahin fiir die Annahme des Gesetzes arbeiten.
Moge dieser Tag ein Tag des Fortschritts fiir die ziircherische
Schule, ein Freuden- und Ehrentag fiir das ziircherische Volk
werden !

400 e



	Beilage VII : Eröffnungswort zur 14. ausserordentlichen Versammlung der Schulsynode

